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 Sarah Ganz 
 Logopädin 
 
 
 
Beruflicher Werdegang 
 

• 1997 bis 2000 Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Logopädin am Euro-

Medizinal-Kolleg in Trier 

 

• Während meiner 5jährigen Tätigkeit im 
Sozialpädiatrischen Zentrum der 

Kreuznacher Diakonie in Idar-Oberstein 

konnte ich vor allem in den Bereichen 

Sprachentwicklungsverzögerung, auditive 

Wahrnehmungsstörung und in der Arbeit 

mit geistig und / oder körperlich 

behinderten Kindern und Jugendlichen 

viele Erfahrungen sammeln. 

 

• Fortbildungen habe ich absolviert zu: 
Dysgrammatismus, Hyperfunktionelle 

Dysphonien im Vorschulalter, 

Myofunktionelle Therapie 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sarah Ganz 
staatl. anerkannte Logopädin 

 
Johannes-Blum-Str. 12 
54411 Hermeskeil 

 
Tel.: 0 65 03 / 952 954 
Fax: 0 65 03 / 952 818 
Email: info@ganz-logo.de 
Internet: www.ganz-logo.de 

 
Termine nach Vereinbarung 
per Telefon oder Email. 

 
So finden Sie meine Praxis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarah Ganz 

staatl. anerkannte Logopädin 
 
 

Behandlung aller 
Sprach-, Sprech-, Stimm- und 

Schluckstörungen bei Kindern und 
Erwachsenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ganz-logo.de 



 

 

 
Wer wird in meiner Praxis behandelt? 
 

• Kinder mit Schwierigkeiten in der 
Aussprache (Dyslalie), in der Grammatik 

(Dysgrammatismus), im Sprachver-

ständnis und / oder im Wortschatz 

• Kinder mit einer myofunktionellen 
Störung, also einer Störung im Bereich 

der Mundmotorik 

• Schulkinder mit auditiven 
Wahrnehmungsstörungen und / oder 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten  

• Menschen mit einer Aphasie (also einer 
Sprachstörung, die z.B. nach einem 

Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-

Trauma auftreten kann) 

• Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit 
Redeflussstörungen (Stottern, Poltern) 

• Menschen mit einer Dysarthrie (d.h. einer 
Sprechstörung, z.B. bei Multiple Sklerose 

oder nach einem Schlaganfall) 

• Menschen mit einer funktionellen oder 
organischen Stimmstörung (Dysphonie) 

• Menschen mit einer Schluckstörung 
(Dysphagie), z.B. bedingt durch eine 

angeborene Fehlbildung oder nach einer 

neurologischen Erkrankung 

• Erwachsene nach Kehlkopfoperationen 
(Laryngektomie) 

• Kinder mit Sprach- oder Sprechstörungen 
als Folge einer Hörstörung 

• Patienten, die näseln (Rhinophonie) 
• außerdem: Sprachanbahnung im 
Kleinkindalter 

 
Welcher Weg führt zur Therapie? 

 
• Sie bemerken bei sich oder einem 
Angehörigen sprachliche Schwierigkeiten 

und wenden sich an Ihren Arzt. 

• Ihr Arzt diagnostiziert eine Sprach-, 
Sprech-, Schluck- oder Stimmstörung, 

verordnet eine logopädische Therapie 

und händigt Ihnen die 

Heilmittelverordnung mit Angaben zu 

der Frequenz der Termine und zur 

Verordnungsmenge aus. Er entscheidet 

außerdem, ob die Therapie in Form eines 

Hausbesuches durchgeführt werden soll. 

• Sie wählen eine logopädische Praxis aus 
und nehmen zur Terminvereinbarung 

Kontakt auf. 

 

 

Wie läuft eine logopädische Therapie ab? 
 

• In der ersten Therapiestunde findet 
zunächst ein ausführliches Gespräch 

statt, in dem Sie die Problematik aus 

Ihrer Sicht schildern und wir uns 

kennenlernen können. 

• Anschließend erfolgt eine gezielte 
Überprüfung der sprachlichen 

Schwierigkeiten. 

• Aufbauend auf die Informationen Ihres 
Arztes, unser Gespräch und die 

Überprüfung erfolgt dann die Festlegung 

der individuellen Therapieziele. 

 

 

• Daraufhin werden allgemeine Fragen zur 
Problematik und dem weiteren Ablauf 

geklärt sowie Möglichkeiten der 

sprachlichen Förderung zu Hause 

erörtert. 

• Beim folgenden Termin kann die 
eigentliche Therapie beginnen.  

 

 

Wer kommt für die Kosten auf? 
 

• Die Kosten der Behandlung werden bei 
Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre 

zu 100 %  durch die Krankenkassen 

übernommen. 

• Erwachsene Patienten müssen in der 
Regel eine Zuzahlung von 10 % der 

Behandlungskosten sowie 10 Euro pro 

Verordnung leisten. Wird jedoch die 

sogenannte Belastungsgrenze erreicht, 

d.h. eine jährliche Eigenbeteiligung der 

Versicherten in Höhe von 2 % der 

Bruttoeinnahmen bzw. 1 % bei 

chronisch Kranken, so können Sie von 

den Zuzahlungen befreit werden. 

 

 

Ausführliche Informationen über die 
verschiedenen logopädischen 
Störungsbilder, das Berufsbild des 
Logopäden, die Sprachentwicklung und 
über meine Praxis erhalten Sie auch auf 
meiner Homepage www.ganz-logo.de.  


